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vollständige Abrüstung unter stren
ger und wirksamer internationaler 
Kontrolle zu erreichen«. Sie verein
barten einige vertrauensfördernde 
Maßnahmen, indem sie übereinka
men, auf freiwilliger Grundlage grö
ßere militärische Manöver vorher 
anzukündigen und Beobachter zur 
Teilnahme an Manövern einzuladen 
bzw. zu entsenden. Mit dem Ziel, 
»zur Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in Europa und der ganzen 
Welt beizutragen«, wurden in der 
Schlußakte der Rahmen, die politi
schen Grundlagen und Ziele, die 
Methoden und Möglichkeiten für 
den Außenhandel, die industrielle 
Kooperation, die wissenschaftlich- 
technische Zusammenarbeit, die Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes, des Verkehrswe
sens und des Tourismus zwischen 
Staaten unterschiedlicher sozialer 
Systeme ausgearbeitet. Erstmalig 
wurden gemeinsame Vorstellungen 
über wirtschaftliche »Großprojekte 
gemeinsamen Interesses« sowie 
Grundsätze für ihre Realisierung 
verankert. Die Verwirklichung die
ses umfangreichen, zukunftsorien
tierten Programms bietet die Mög
lichkeit, die materiellen Grundlagen 
der friedlichen Koexistenz weiter 
auszubauen. In der Schlußakte wur
den ferner die Ziele, der politische 
Inhalt und die völkerrechtlichen 
Grundlagen für die Zusammenarbeit 
in den Bereichen Kultur, Bildung, 
Information und humanitäre Fragen 
konkret festgelegt. Diese Zusam
menarbeit muß »zur Stärkung des 
Friedens und der Verständigung 
zwischen den Völkern und zur gei
stigen Bereicherung der menschli
chen Persönlichkeit« beitragen. Aus
drücklich wird festgestellt, »daß 
diese Zusammenarbeit unter voller 
Achtung der die Beziehungen zwi
schen den Teilnehmerstaaten leiten
den Prinzipien durchgeführt werden 
sollte«. Die konsequente Einhaltung 
der politischen Zielsetzung und die 
strikte Achtung der zehn Grund

prinzipien sowie des Rechts jedes 
Teilnehmerstaates, »seine Gesetze 
und Verordnungen zu bestimmen«, 
sind die entscheidenden Vorausset
zungen für die Zusammenarbeit in 
diesen Bereichen der Beziehungen 
zwischen den Staaten unterschiedli
cher Gesellschaftssysteme. Im 
Schlußteil »Folgen der Konferenz« 
vereinbarten die Konferenzteilneh
mer, den multilateralen Prozeß ge
meinsamen Handelns zur weiteren 
Festigung der Sicherheit und zur 
Entwicklung der Zusammenarbeit in 
Europa fortzuführen und auszuge
stalten. Dazu legten sie fest, künftig 
weitere Treffen zwischen Vertretern 
der Teilnehmerstaaten durchzufüh
ren. Entsprechend der Schlußakte 
fand das erste Treffen auf der Ebene 
der von den Außenministern der 
Teilnehmerstaaten der KSZE be
nannten Vertreter in Belgrad statt 
(4. 10. 1977-9. 3. 1978). Im ab
schließenden Dokument des Belgra
der Treffens unterstrichen die Ver
treter der Teilnehmerstaaten »die 
politische Bedeutung der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa und bekräftigten die 
Entschlossenheit ihrer Regierungen, 
alle die Bestimmungen der Schluß
akte unilateral, bilateral und multila
teral umfassend durchzuführen«. 
Das zweite Treffen nach der KSZE 
begann im Nov. 1980 in Madrid. Die 
auf der KSZE angenommenen Prin
zipien und erzielten Übereinkünfte 
stellen eine breite, langfristige und 
klar umrissene Plattform für die wei
tere Festigung der europäischen Si
cherheit dar und beeinflussen die 
zwischenstaatlichen Beziehungen in 
Europa positiv. Mit den Ergebnissen 
der KSZE wurden insgesamt we
sentliche Grundlagen für eine stabile 
Friedensordnung geschaffen. Sie 
stellen einen wichtigen Schritt auf 
dem Wege der Schaffung eines Sy
stems der Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa dar.
Die Zeit nach dem Abschluß der 
KSZE bestätigte den konstruktiven


